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MIT TEILUNGEN AUS  DEM  GEM EINDEHAUS

   

NEUJAHRSGRÜSSE 
 

Herzlichen Dank für den gelungenen Neujahrsbrunch 

Wir möchten uns von Herzen 
bei allen bedanken, die zum 
Erfolg unseres Neujahrs-
brunchs beigetragen haben. 
Ein besonderes Dankeschön 
gilt den engagierten Helferin-
nen des Frauenturnvereins 
Birr, die mit viel Einsatz und 
Liebe zum Detail für einen rei-

bungslosen Ablauf gesorgt haben. 
Ein weiterer Dank gebührt den Familien Anderegg und Haller, die 
uns mit ihrem frisch gebackenen Brot verwöhnt haben. Die feinen 
Backwaren haben das kulinarische Angebot perfekt abgerundet 
und unsere Gäste begeistert. 

Gemeinderat und Personal freuen sich über den gelunge-
nen Start und wünschen 
der Birrer Bevölkerung 
ein erfolgreiches, glück-
liches und gesundes 
neues Jahr! 
 

 



 

 

RECHTSKRAFT DER GEMEINDEVERSAMMLUNGSBESCHLÜSSE 

Nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist sind alle dem fakultativen 
Referendum unterliegenden Beschlüsse der Ortsbürger- und Einwohnerge-
meindeversammlung vom 24. resp. 25. November 2025 in Rechtskraft er-
wachsen. 

RESSORTVERTEILUNG GEMEINDERAT AB 1. JANUAR 2026 

Aufgrund der Gesamterneuerungswahlen Ende September 2025 hat der Ge-
meinderat die Ressortverteilung per 1. Januar 2026 vorgenommen. Alle Rats-
mitglieder behalten ihre bisherigen Aufgaben. Die detaillierte Übersicht über 
die Ressorts und Funktionen des Gemeinderates können der Webseite der 
Gemeinde Birr entnommen werden. 

GESUCH UM ORDENTLICHE EINBÜRGERUNG 

Folgende Person hat bei der Gemeinde Birr ein Gesuch um ordentliche Ein-
bürgerung gestellt: 

 Murtezi Besnik, 1984, männlich, Kosovo, Wyde 13, 5242 Birr 
Jede Person kann innert 30 Tagen seit der amtlichen Publikation dem Ge-
meinderat eine schriftliche Eingabe zum Gesuch einreichen. Diese Eingaben 
können sowohl positive wie negative Aspekte enthalten. Der Gemeinderat 
wird die Eingaben prüfen und in seine Beurteilung einfliessen lassen. 

UNENTGELTLICHE RECHTSAUSKUNFT IM BEZIRK BRUGG 

Vom Aargauischen Anwaltsverband wird jeden ersten und dritten Mittwoch 
im Monat, von 17.30 – 18.30 Uhr, im Gemeindehaus Windisch, Dohlen-
zelgstrasse 6, unentgeltliche Rechtsauskunft angeboten. Eine Anmeldung ist 
nicht nötig. 
Diese Dienstleistung wird der Bevölkerung zur Kenntnisnahme und Nutzung 
empfohlen. Den Einsatzplan 2026 finden Sie unter www.birr.ch / News.  

ETAX AARGAU LÖST AB 2026 EASYTAX AB 

Mit eTAX AARGAU wird die Steuererklärung einfach, benutzerfreundlich 
und praktisch. 
Ab 2026 steht den Steuerpflichtigen im Kanton Aargau mit eTAX AARGAU 
eine neue Online-Steuererklärung für die natürlichen Personen zur Verfü-
gung. Die bisherige Software EasyTax wird durch die neue Lösung ersetzt. 



 

 

Mit eTAX AARGAU kann die Steuererklärung einfach, sicher und ortsunab-
hängig ausgefüllt sowie elektronisch eingereicht werden.  
Weitere Informationen finden Sie unter www.ag.ch/etax. 

FEUERUNGSKONTROLLE AN ÖLFEUERUNGEN MESSPERIODE 2026 

Ölheizungen: Messperiode 2026 (alle 2 Jahre; letzte Messperiode 2024) 
Gemäss Luftreinhalteverordnung (LRV) sind die Gemeinden verpflichtet, alle 
zwei Jahre amtliche Kontrollen an den Oel-Feuerungsanlagen durchzuführen. 
Gemäss kantonaler Vorgabe gilt das Kalenderjahr als Messperiode. Das 
heisst, dass in der Zeit vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026 sämtliche 
Feuerungen gemessen werden müssen. Für die Ausführung kann zwischen 
zwei Varianten gewählt werden: 
Variante 1: 
Messung durch die amtliche Feuerungskontrollstelle Roger Spörri, Baden-
erstrasse 24B, 5413 Birmenstorf, 079 447 76 13, www.roger-spoerri.ch 

Variante 2: 
Messung durch das Servicegewerbe 

Voraussetzung: Der beauftragte Servicemonteur muss in der kantonalen Zu-
lassungsliste für berechtigte Feuerungskontrolleure aufgeführt sein. Siehe: 
www.ag.ch/umwelt (Liste aller berechtigten Feuerungskontrolleure für den 
Kanton Aargau). Erledigte Kontrollrapporte sind innert 20 Tagen, mit einer 
Vignette versehen, an die beauftragte Stelle – IBB Energie AG - zuzustellen. 
Messungen, welche bis zum 31. Dezember 2026 nicht durchgeführt sind, 
werden kostenpflichtig durch den amtlichen Feuerungskontrolleuren Roger 
Spörri ausgeführt. 

Fragen im Zusammenhang mit der Feuerungskontrolle beantworten Ihnen 
Roger Spörri. 

FRÜHE SPRACHFÖRDERUNG: SPRACHSTANDSERHEBUNG AB 2026 

Der Kanton Aargau plant ab 2028 die Einführung einer kan-
tonsweiten frühen Sprachförderung. Als Vorbereitung fi-

nanziert er den Gemeinden ab 2026 die Umsetzung der Sprachstandserhe-
bung. Dabei möchte man den Stand der Deutschkenntnisse von Kindern, die 
eineinhalb Jahre vor dem Kindergarteneintritt stehen, herausfinden. 



 

 

Die Regionale Integrationsfachstelle (RIF) koordiniert diesen Auftrag für die 
Gemeinde Birr. Im Januar 2026 werden erstmals Fragebögen zum Kenntnis-
stand der deutschen Sprache an die Eltern verschickt.  
Warum ist das wichtig? 
Gute Sprachkenntnisse sind entscheidend für den späteren Schulerfolg. Kin-
der, die mit einer anderen Familiensprache als Deutsch aufwachsen, sollen 
möglichst früh mit der deutschen Sprache in Kontakt kommen. Die Sprach-
standserhebung hilft uns, den individuellen Förderbedarf jedes Kindes zu er-
kennen und gezielte Unterstützung anzubieten. 
Ablauf der Erhebung: 
Januar 2026: Familien erhalten einen Brief mit einem QR-Code zum Ausfüllen 
eines Online-Fragebogens. 
Februar 2026: Erinnerungsschreiben an Familien, die den Fragebogen noch 
nicht ausgefüllt haben. 
März 2026: Auswertung der Fragebögen durch die Universität Basel. 
März 2026: Rückmeldung der Ergebnisse an die Eltern und Information über 
mögliche Förderangebote. 
Unterstützung für Familien: 
Bei Bedarf bietet die RIF Brugg Unterstützung beim Ausfüllen des Fragebo-
gens an.  
Regionale Integrationsfachstelle Brugg, Laurstrasse 11,  5201 Brugg AG, Tel. 
079 749 73 30. 
Weitere Informationen: 
Für detaillierte Informationen zur kantonalen Sprachstandserhebung besu-
chen Sie bitte die offizielle Webseite des Kantons Aargau. 

INFORMATION DER REFORMIERTEN KIRCHE 

Gedankenstriche 
Selah: Psalmen-Symphonien 

Konzert mit Tanja Urben (Gesang), Layla Coray (Spoken Word) und Ensemble 
Mittwoch, 21. Januar 2026, 19.00 Uhr, Reformierte Kirche Birr, Eintritt frei – 
Kollekte 

INFOABEND NEUHOF – GEPLANTE BAUVORHABEN 

Der Neuhof lädt die Anwohnerschaft zu einem Informationsabend am Mon-
tag, 26. Januar 2026, 18.00 Uhr, Seminarraum Neuhof (Herrenhaus), Birr ein. 



 

 

An diesem Abend informieren wir über die geplante bauliche Entwicklung 
des Neuhofs hin zu einem Berufsbildungscampus. Der Anlass findet vor der 
Einreichung der Baueingaben statt und dient der frühzeitigen Information so-
wie dem direkten Austausch mit der Bevölkerung. 
Im Anschluss an den Informationsteil sind die Teilnehmenden zu einem 
Apéro eingeladen. 
Für unsere Planung freuen wir uns über eine Anmeldung bis Sonntag, 25. Ja-
nuar 2026 an info@neuhof.org. Spontanes Erscheinen ist selbstverständlich 
möglich. 

SIRENENTEST 2026 

Am Mittwoch, 4. Februar 2026, 13.30 - 14.00 Uhr, findet in der ganzen 
Schweiz – also auch in unserer Gemeinde – die jährliche Kontrolle der 
Alarmsirenen statt. Dabei sind keine Verhaltens- und Schutzmassnahmen zu 
ergreifen. 
Bei der Sirenenkontrolle wird die Funktionstüchtigkeit der stationären und 
mobilen Sirenen getestet, mit denen die Einwohner bei Katastrophen- und 
Notlagen oder im Falle eines bewaffneten Konfliktes alarmiert werden. Aus-
gelöst wird das Zeichen "Allgemeiner Alarm": Ein regelmässig auf- und ab-
steigender Heulton von einer Minute Dauer. 
Wenn das Zeichen "Allgemeiner Alarm" jedoch ausserhalb des angekündig-
ten Sirenentests ertönt, bedeutet dies, dass eine Gefährdung der Bevölke-
rung möglich ist. In diesem Fall sind Sie aufgefordert, Radio zu hören, die An-
weisungen der Behörden zu befolgen und die Nachbarn zu informieren. 
Hinweise und Verhaltensregeln finden Sie auf Seite 680 und 681 im Teletext 
sowie im Internet unter www.sirenentest.ch.  
Der Sirenentest dient neben der technischen Funktionskontrolle der Sire-
neninfrastruktur auch der Information und Sensibilisierung der Bevölkerung 
bezüglich Verhalten bei einem Sirenenalarm. 
Weitere wichtige Informationen 
Informieren Sie sich auch über ALERTSWISS und laden Sie die App auf Ihr 
Smartphone, www.alert.swiss. 
NOTFALLTREFFPUNKTE (NTP) In jeder Aargauer Gemeinde sind Notfalltreff-
punkte vorhanden, an denen Sie z.B. bei einem länger andauernden Ausfall 
von Strom und Telefonie, aber auch Evakuierungen, Unterstützung erhalten 
können.  



 

 

Unter www.notfalltreffpunkt.ch können Sie sich über die Lage der Notfall-
treffpunkte informieren. 

DER NOTFALLTREFFPUNKT – IHRE ANLAUFSTELLE IM EREIGNISFALL 

Ein nicht funktionierendes Strom- und oder Kommunikati-
onsnetz oder anhaltende Ausfälle verunmöglichen es, der 
Bevölkerung rechtzeitig die notwendige Hilfe zukommen 
zu lassen. Dies kann zu Unruhen und Eigendynamik füh-
ren. 
Im Ereignisfall wird die Bevölkerung mit den Sirenen alar-
miert. Konkrete Handlungsanweisungen und wichtige In-

formationen werden anschliessend über das Radio und das Fernsehen ver-
breitet. Ergänzend steht die nationale Alarmierungsplattform Alertswiss zur 
Verfügung, die mittels App auf Smartphones und Internet informiert. Bei 
Strom- und Kommunikationsausfall können keine Meldungen abgesetzt wer-
den, weshalb der Kanton Aargau flächendeckend Notfalltreffpunkte einge-
richtet hat. 
Die Notfalltreffpunkte dienen der Orientierung der Bevölkerung in Katastro-
phen, Krisen, Notlagen und Mangellagen sowie der Aufrechterhaltung der 
Kommunikation zwischen Bevölkerung und Ereignisdiensten (Polizei, Feuer-
wehr, Sanität) bei Ausfall der Telekommunikation. 
Der Notfalltreffpunkt in Birr befindet sich beim Gemeindehaus Birr, 
Pestalozzistrasse 10, 5242 Birr, und ist mit dem entsprechenden Schild ge-
kennzeichnet (siehe Bild). 
Zu welchem Zeitpunkt die Notfalltreffpunkte in Betrieb sind, hängt von der 
lokalen Gefährdung ab und kann regional unterschiedlich sein. Sie werden 
bei Bedarf kurzfristig besetzt, sobald dies von den zuständigen Stellen ange-
ordnet wird. Weitere wichtige Informationen erhalten Sie unter www.notfall-
treffpunkt.ch oder bei der Gemeindeverwaltung Birr.  

 

JUNGSCHÜTZEN- UND JUNGSCHÜTZINNENKURS FSG SCHERZ-SCHINZNACH-BAD 

Du willst deine Chance auf die gewünschte Funktion in 
der RS erhöhen? Oder du bist schon seit längerem 
vom Schiesssport fasziniert, hattest aber noch nie die 
Gelegenheit dich näher damit zu befassen? 



 

 

Dann bist du bei uns genau richtig! Wir bringen dir einen sicheren Umgang mit dem 
Sturmgewehr 90 bei und helfen dir deine Schiessresultate stetig zu verbessern! Ab 
Jahrgang 2016 gibt es die Möglichkeit eine Juniorenausbildung bei uns zu absolvie-
ren und für alle mit Jahrgang 2011 bis und mit 2006 bieten wir einen Jungschützen-
kurs an. 
Komm vorbei am Infoanlass am Montag, 16. Februar 2026, 
19.00 - 20.00 Uhr, im Schützenhaus Scherz oder melde dich für 
mehr Infos direkt über jungschuetzenleiter@fsgscherzschinz-
nachbad.ch  bei uns. 
Wir freuen uns, dich bald bei uns begrüssen zu dürfen!  

INFORMATIONEN FÜR DIE TRÄGERGEMEINDEN HAUS EIGENAMT AG 

Gemütlicher Racletteplausch im Haus Eigenamt AG. 
Im Rahmen der Aktivierung fand ein gemütlicher Raclette-
plausch statt. In mehreren kleinen 

Gruppen kamen die Bewohner zusammen, um gemein-
sam zu essen, zu plaudern und die gesellige Atmosphäre 
zu geniessen. Der Duft von geschmolzenem Käse und die 
liebevoll gedeckten Tische sorgten für Wohlbefinden 
und weckten schöne Erinnerungen.  
News Februar und März 
Dienstag, 17. Februar 2026, 15.00 – 16.00 Uhr, Cafeteria Haus Eigenamt AG, 
Fasnacht im Haus Eigenamt AG, Lupfige Musik mit Turi und Besuch vom Duo 
Babette & Klaara 
Dienstag, 17. März 2026, 15.00 – 16.00 Uhr, Wintergarten Haus Eigenamt 
AG, Faszinierende Tierwelt im südlichen Afrika, Afrika-Vortrag von Daniela 
Lüscher 

ZUM 3. MAL IN BIRR: FRAUENDEUTSCHKURS MIT KINDERBETREUUNG 

Ab Februar 2026 findet zum dritten Mal der Frauen-
deutschkurs mit Kinderbetreuung in Birr statt. Zwei Mal 
wöchentlich jeweils am Dienstag- und Freitagnachmittag 

findet der Deutschkurs für anderssprachige Migrantinnen an der Schule Birr 
statt. Während die Frauen in einem Klassenzimmer Deutsch lernen und wichtige 
Informationen über die Schule und die Gemeinde bekommen, werden die Kinder 
von ausgebildeten Kinderbetreuerinnen betreut und sprachlich gefördert. Der 
Kurs ist offen für alle Frauen – Frauen mit vorschulpflichtigen  
Kindern, Schulkindern und auch für Frauen ohne Kinder. 
Eine Anmeldung ist ab sofort möglich. 



 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Mo 08.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr 
 Di 08.00 – 12.00 Uhr geschlossen 
 Mi - Do  08.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 16.30 Uhr 
 Fr 07.00 – 14.00 Uhr  

Nach dem Kurs erhalten die Teilnehmerinnen eine Teilnahmebestätigung und 
können sich bei der machbar für ein anerkanntes Sprachzertifikat (fide oder telc) 
in Deutsch anmelden. 
Niveau: A1/A2 
Kursdaten: 24. Februar 2026 – 3. Juli 2026 
Kurstage: Dienstag und Freitag, 13:30 – 15:40 Uhr 
Ort: Schulareal, Zentralstrasse 30, Birr 
Weitere Infos: www.mbb.ch / info@mbb.ch / Tel. 062 823 24 28 

SUNNTIGSFAHRT 8. MÄRZ 2026 KOORDINATIONSSTELLE ALTER 

Die Sunntigsfahrten sind eine gute Gelegenheit, den Sonn-
tag nicht alleine zu Hause, sondern in froher Gemeinschaft 
mit den anderen Teilnehmenden zu verbringen. Deshalb: 
Kommen Sie mit auf die erste Sunntigsfahrt im Jahr 2026: 
Sie führt uns durch den Schwarzwald in den Flecken Hallau 
im Schaffhauserland. In der Besenwirtschaft des Weinguts 
Kellers erwartet uns ein währschaftes Mittagessen. Nach 

dem Essen besteht die Möglichkeit für einen kurzen Spaziergang oder einen von Kel-
ler’s Qualitätsweinen zu erwerben.  

Einsteigeorte:  

 09.35 Uhr Lupfig, Bushaltestelle „Dorfstrasse“ (Restaurant Ochsen)  
 09.40 Uhr Birr, Bushaltestelle „Vorderdorf“ und „Wyde“ (Fahrtrichtung Lenz-

burg)  
Teilnahmebedingung: Die Teilnehmenden müssen selbständig und mobil sein (mit 
Rollator möglich), max. Teilnehmerzahl 80 Personen. Der Wunsch nach einem Vegi-
Menü oder bestehende Intoleranzen sind bei der Anmeldung entsprechend anzuge-
ben.  
Kosten CHF 85.00 / Person (ohne Getränke)  

Auskunft / Anmeldung bei Stefan Wagner, stefan.wagner5210@bluewin.ch / Tel. 
076 561 30 39. Erfolgt keine Antwort, bitte Anmeldung auf Combox sprechen! Es er-
folgt kein Rückruf!  
Eine Bestätigung mit Rechnung wird ca. 1 Woche vor der Fahrt zugestellt. Bei Abmel-
dungen ab Freitagmittag vor der Fahrt muss eine Unkostengebühr von CHF 40.00 er-
hoben werden.  
Anmeldeschluss: Freitag, 6. März 2026  
Marianne Hintermann, Stefan Wagner und die beiden Chauffeure freuen sich auf 
Ihre Teilnahme und ein frohes Miteinander! 


